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28. JAHRGANG   

AMTSBLATT DER STADT TREUEN EINSCHLIESSLICH DER ORTSCHAFTEN UND ORTSTEILE

TREUENERLANDBOTE
AUSGABE NUMMER 04 • 25. FEBRUAR 2021

Kindertagesstätte 
„Villa Kunterbunt“, Treuen

https://t.me/StadtnachrichtenTreuen

KINDEREINRICHTUNGEN
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Kindertagesstätte 
„Pfiffikus“, Schreiersgrün

Kindertagesstätte „Kleine Strolche“, Eich
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Pünktlich zum Faschingsfest konnten die meisten Treuener Kindereinrichtungen endlich
wieder öffnen. Neben der allgemeinen Kita-Schließung, die lediglich eine Notbetreuung zu
lies, mussten drei Treuener Kitas wegen mehreren Corona-Infektionen komplett schließen.
Auch wenn es teilweise noch zu Einschränkungen kam, versuchten die Erzieherinnen und
Erzieher eine wunderschöne Faschingsparty in den Kita-Gruppen zu arrangieren und den
Kindern so viel Normalität wie möglich zu ermöglichen. Die Kinder freuten sich sehr, endlich
ihre Freunde wiederzusehen und gemeinsam bei Pfannekuchen und Kakao einen großartigen
Faschingstag zu verbringen. 
Die Kinder der Kita Nesthäkchen könnten in diesem Jahr leider keine Faschingsparty in der
Einrichtung feiern, denn die Infektionslage lies eine Öffnung der Kindertagesstätte noch
nicht zu. Sobald auch die Kita Nesthäkchen wieder öffnen kann, lassen sich die Erzieherinnen
bestimmt etwas einfallen, um das Fest nachzuholen.

Fotos (4): jge

Kindertagesstätte „Spatzenburg“, 
Hartmannsgrün
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4. Wirksamwerden 
                           Datum                  

 
Wirksamwerden der Verfügung:                                                   25.02.2021                                      . 
 
Tag der Verkehrsübergabe:                                                        ________________________________ 
  
Tag der Ingebrauchnahme für den neuen Verkehrszweck:        ________________________________ 
 
Tag der Sperrung:                                                                       ________________________________ 
 
 
5. Sonstiges 
 
5.1 Gründe für                                          Widmung                               Widmungsbeschränkung 
 
                Umstufung                                Einziehung                             Teileinziehung 
 
Mit Fertigstellung der Baumaßnahme ist es erforderlich entsprechend § 6 Sächs StrG den Spielplatz in 
Eich als beschränkt-öffentlichen Platz zu widmen. 
Der Platz wird für die Öffentlichkeit zugängig. 
 
5.2 Die Verfügung nach Nummer 2 kann während der üblichen Besuchszeiten eingesehen werden 
      Aufgrund Corona bitten wir um telefonische Anmeldung unter 037468/63850 
bei (Bezeichnung, Ort, Straße, Zimmer-Nummer) 
 

der Stadtverwaltung Treuen, Markt 7, 08233 Treuen, im Rathaus Zimmer 24 
 
 
 
6. Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei folgender Behörde 
 
Stadtverwaltung Treuen, Markt 7, Bauamt einzulegen. 
 
 
 
 
      -Siegel- 
 
________________________________ 
                     A. Jedzig 
            Bürgermeisterin 
 
 

X 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

X 

zuständige Behörde: 
                                 Stadt Treuen 
                                 Markt 7 
                                 08233 Treuen 

Ort, Tag: 
                 Treuen, den 15.02.2021 
 

Aktenzeichen: 
                                 305-656.01 
 

Telefon: 
                 037468/6380 

 
Widmung, Umstufung oder Einziehung öffentlicher Straßen 

 
Verfügung              Bekanntmachung 
 

 
1. Straßenbeschreibung 
Bezeichnung der Straße (Name, bisherige Straßenklasse/Hinweis auf Neubau) 
 
Spielplatz Eich 

 

Beschreibung des Anfangspunktes (z. B. km) 
 

Ortsstraße Nr. 144 �Str. der DSF� 
 

Beschreibung des Endpunktes (z. B. km) 
 

Auf dem Fl.-St. 75/3 Gem. Eich 

Gemeinde 
Stadt Treuen 
 

Landkreis 
Vogtlandkreis 

 
2. Verfügung 
 
2.1 Die unter 1. bezeichnete                                                      neugebaute                                bestehende Straße  
      wird/wurde                       
 
               gewidmet                                                                    aufgestuft                                   abgestuft 
 
               zur            Bundesstraße                          zum            öffentlichen Feld- und Waldweg 
 
                                Staatsstraße                                                beschränkt-öffentlichen Platz 
 
                                Kreisstraße                                                 Eigentümerweg 
      
                                Gemeindeverbindungsstraße 
 
                                Ortsstraße 
 
 
   
                eingezogen                                                                 teilweise eingezogen 

 
2.2. Widmungsbeschränkungen 
 
       Kinderspielplatz 
 
 
3. Neuer Träger der Straßenbaulast (Sonderbaulast) 
Bezeichnung 
 
       Stadt Treuen 
 
 
 
 
 

          Zutreffendes ankreuzen         oder ausfüllen 

X 

X 
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4. Wirksamwerden 
                           Datum                  

 
Wirksamwerden der Verfügung:                                                   25.02.2021                                      . 
 
Tag der Verkehrsübergabe:                                                        ________________________________ 
  
Tag der Ingebrauchnahme für den neuen Verkehrszweck:        ________________________________ 
 
Tag der Sperrung:                                                                       ________________________________ 
 
 
5. Sonstiges 
 
5.1 Gründe für                                          Widmung                               Widmungsbeschränkung 
 
                Umstufung                                Einziehung                             Teileinziehung 
 
Mit Fertigstellung der Baumaßnahme ist es erforderlich entsprechend § 6 Sächs StrG den Spielplatz in 
Eich als beschränkt-öffentlichen Platz zu widmen. 
Der Platz wird für die Öffentlichkeit zugängig. 
 
5.2 Die Verfügung nach Nummer 2 kann während der üblichen Besuchszeiten eingesehen werden 
      Aufgrund Corona bitten wir um telefonische Anmeldung unter 037468/63850 
bei (Bezeichnung, Ort, Straße, Zimmer-Nummer) 
 

der Stadtverwaltung Treuen, Markt 7, 08233 Treuen, im Rathaus Zimmer 24 
 
 
 
6. Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei folgender Behörde 
 
Stadtverwaltung Treuen, Markt 7, Bauamt einzulegen. 
 
 
 
 
      -Siegel- 
 
________________________________ 
                     A. Jedzig 
            Bürgermeisterin 
 
 

X X 

zuständige Behörde: 
                                 Stadt Treuen 
                                 Markt 7 
                                 08233 Treuen 

Ort, Tag: 
                 Treuen, den 15.02.2021 
 

Aktenzeichen: 
                                 305-656.01 
 

Telefon: 
                 037468/6380 

 
Widmung, Umstufung oder Einziehung öffentlicher Straßen 

 
Verfügung              Bekanntmachung 
 

 
1. Straßenbeschreibung 
Bezeichnung der Straße (Name, bisherige Straßenklasse/Hinweis auf Neubau) 
 
Spielplatz Eich 

 

Beschreibung des Anfangspunktes (z. B. km) 
 

Ortsstraße Nr. 144 �Str. der DSF� 
 

Beschreibung des Endpunktes (z. B. km) 
 

Auf dem Fl.-St. 75/3 Gem. Eich 

Gemeinde 
Stadt Treuen 
 

Landkreis 
Vogtlandkreis 

 
2. Verfügung 
 
2.1 Die unter 1. bezeichnete                                                      neugebaute                                bestehende Straße  
      wird/wurde                       
 
               gewidmet                                                                    aufgestuft                                   abgestuft 
 
               zur            Bundesstraße                          zum            öffentlichen Feld- und Waldweg 
 
                                Staatsstraße                                                beschränkt-öffentlichen Platz 
 
                                Kreisstraße                                                 Eigentümerweg 
      
                                Gemeindeverbindungsstraße 
 
                                Ortsstraße 
 
 
   
                eingezogen                                                                 teilweise eingezogen 

 
2.2. Widmungsbeschränkungen 
 
       Kinderspielplatz 
 
 
3. Neuer Träger der Straßenbaulast (Sonderbaulast) 
Bezeichnung 
 
       Stadt Treuen 
 
 
 
 
 

          Zutreffendes ankreuzen         oder ausfüllen 

X 

X 
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X 

zuständige Behörde: 
                                 Stadt Treuen 
                                 Markt 7 
                                 08233 Treuen 

Ort, Tag: 
                 Treuen, den 15.02.2021 
 

Aktenzeichen: 
                                 305-656.01 
 

Telefon: 
                 037468/6380 

 
Widmung, Umstufung oder Einziehung öffentlicher Straßen 

 
Verfügung              Bekanntmachung 
 

 
1. Straßenbeschreibung 
Bezeichnung der Straße (Name, bisherige Straßenklasse/Hinweis auf Neubau) 
 
Mehrgenerationenpark 

 

Beschreibung des Anfangspunktes (z. B. km) 
 

Kreisstraße 7815 �Lauterbacher Str.� 
 

Beschreibung des Endpunktes (z. B. km) 
 

Ortsstraße Nr. 69 �Quergasse� 

Gemeinde 
Stadt Treuen 
 

Landkreis 
Vogtlandkreis 

 
2. Verfügung 
 
2.1 Die unter 1. bezeichnete                                                      neugebaute                                bestehende Straße  
      wird/wurde                       
 
               gewidmet                                                                    aufgestuft                                   abgestuft 
 
               zur            Bundesstraße                          zum            öffentlichen Feld- und Waldweg 
 
                                Staatsstraße                                                beschränkt-öffentlichen Platz 
 
                                Kreisstraße                                                 Eigentümerweg 
      
                                Gemeindeverbindungsstraße 
 
                                Ortsstraße 
 
 
   
                eingezogen                                                                 teilweise eingezogen 

 
2.2. Widmungsbeschränkungen 
 
       Park und Spielplatz 
 
 
3. Neuer Träger der Straßenbaulast (Sonderbaulast) 
Bezeichnung 
 
       Stadt Treuen 
 
 
 
 
 

          Zutreffendes ankreuzen         oder ausfüllen 

X 

X 
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4. Wirksamwerden 
                           Datum                  

 
Wirksamwerden der Verfügung:                                                   25.02.2021                                      . 
 
Tag der Verkehrsübergabe:                                                        ________________________________ 
  
Tag der Ingebrauchnahme für den neuen Verkehrszweck:        ________________________________ 
 
Tag der Sperrung:                                                                       ________________________________ 
 
 
5. Sonstiges 
 
5.1 Gründe für                                          Widmung                               Widmungsbeschränkung 
 
                Umstufung                                Einziehung                             Teileinziehung 
 
Mit Fertigstellung der Baumaßnahme ist es erforderlich entsprechend § 6 Sächs StrG den 
Mehrgenerationenpark in Schreiersgrün als beschränkt-öffentlichen Platz zu widmen. 
Der Platz wird für die Öffentlichkeit zugängig. 
 
5.2 Die Verfügung nach Nummer 2 kann während der üblichen Besuchszeiten eingesehen werden 
      Aufgrund Corona bitten wir um telefonische Anmeldung unter 037468/63850 
bei (Bezeichnung, Ort, Straße, Zimmer-Nummer) 
 

der Stadtverwaltung Treuen, Markt 7, 08233 Treuen, im Rathaus Zimmer 24 
 
 
 
6. Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei folgender Behörde 
 
Stadtverwaltung Treuen, Markt 7, Bauamt einzulegen. 
 
 
 
 
      -Siegel- 
 
________________________________ 
                     A. Jedzig 
            Bürgermeisterin 
 

X 
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X 

zuständige Behörde: 
                                 Stadt Treuen 
                                 Markt 7 
                                 08233 Treuen 

Ort, Tag: 
                 Treuen, den 15.02.2021 
 

Aktenzeichen: 
                                 305-656.01 
 

Telefon: 
                 037468/6380 

 
Widmung, Umstufung oder Einziehung öffentlicher Straßen 

 
Verfügung              Bekanntmachung 
 

 
1. Straßenbeschreibung 
Bezeichnung der Straße (Name, bisherige Straßenklasse/Hinweis auf Neubau) 
 
Park- und Festplatz Eich 

 

Beschreibung des Anfangspunktes (z. B. km) 
 

Ortsstraße Nr. 159 �Am Teich� 
 

Beschreibung des Endpunktes (z. B. km) 
 

Fl.-St. 59/1 Gem.Eich 

Gemeinde 
Stadt Treuen 
 

Landkreis 
Vogtlandkreis 

 
2. Verfügung 
 
2.1 Die unter 1. bezeichnete                                                      neugebaute                                bestehende Straße  
      wird/wurde                       
 
               gewidmet                                                                    aufgestuft                                   abgestuft 
 
               zur            Bundesstraße                          zum            öffentlichen Feld- und Waldweg 
 
                                Staatsstraße                                                beschränkt-öffentlichen Platz 
 
                                Kreisstraße                                                 Eigentümerweg 
      
                                Gemeindeverbindungsstraße 
 
                                Ortsstraße 
 
 
   
                eingezogen                                                                 teilweise eingezogen 

 
2.2. Widmungsbeschränkungen 
 
       Park- und Festplatz 
 
 
3. Neuer Träger der Straßenbaulast (Sonderbaulast) 
Bezeichnung 
 
       Stadt Treuen 
 
 
 
 
 

          Zutreffendes ankreuzen         oder ausfüllen 

X 

X 
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4. Wirksamwerden 
                           Datum                  

 
Wirksamwerden der Verfügung:                                                   25.02.2021                                      . 
 
Tag der Verkehrsübergabe:                                                        ________________________________ 
  
Tag der Ingebrauchnahme für den neuen Verkehrszweck:        ________________________________ 
 
Tag der Sperrung:                                                                       ________________________________ 
 
 
5. Sonstiges 
 
5.1 Gründe für                                          Widmung                               Widmungsbeschränkung 
 
                Umstufung                                Einziehung                             Teileinziehung 
 
Mit Fertigstellung der Baumaßnahme ist es erforderlich entsprechend § 6 Sächs StrG den Park- und 
Festplatz in Eich als beschränkt-öffentlichen Platz zu widmen. 
Der Platz wird für die Öffentlichkeit zugängig. 
 
5.2 Die Verfügung nach Nummer 2 kann während der üblichen Besuchszeiten eingesehen werden 
      Aufgrund Corona bitten wir um telefonische Anmeldung unter 037468/63850 
bei (Bezeichnung, Ort, Straße, Zimmer-Nummer) 
 

der Stadtverwaltung Treuen, Markt 7, 08233 Treuen, im Rathaus Zimmer 24 
 
 
 
6. Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei folgender Behörde 
 
Stadtverwaltung Treuen, Markt 7, Bauamt einzulegen. 
 
 
 
 
      -Siegel- 
 
________________________________ 
                     A. Jedzig 
            Bürgermeisterin 
 

X 

Impressum
Der Treuener Landbote erscheint 14-tägig (jeweils donnerstags),

liegt in Geschäften und Einrichtungen des Verbreitungsgebietes zur kostenlosen Mitnahme aus und kann im Sachgebiet Zentrale Verwaltung/Öffentlichkeitsarbeit der
Stadtverwaltung Treuen eingesehen werden. Die namentliche Aufstellung der Geschäfte und Einrichtungen, in denen das Amtsblatt ausliegt, 

wird in regelmäßigen Abständen im Treuener Landboten veröffentlicht.

Herausgeber: Stadtverwaltung Treuen, Markt 7, 08233 Treuen, 
Tel. 037468/63839, Fax: 037468/63854, E-Mail:  info@treuen.de, 

Internet: www.treuen.de

Verantwortlich für amtlichen Inhalt: Bürgermeisterin Andrea Jedzig. Nichtamtliche Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.

Gestaltung und Druck: Pauli Offsetdruck, Herlasgrüner Str. 83, 08233 Treuen.
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4. Wirksamwerden 

                           Datum                  
 

Wirksamwerden der Verfügung:                                                   26.02.2021                                      . 
 
Tag der Verkehrsübergabe:                                                        ________________________________ 
  
Tag der Ingebrauchnahme für den neuen Verkehrszweck:        ________________________________ 
 
Tag der Sperrung:                                                                       ________________________________ 
 
 
5. Sonstiges 
 
5.1 Gründe für                                          Widmung                               Widmungsbeschränkung 
 
                Umstufung                                Einziehung                             Teileinziehung 
 
Der Weg mit einer Gesamtlänge von 102 m auf einer Teilfläche des Flurstückes 846 der 
Gemarkung Treuen hat keine Verkehrsbedeutung mehr.  
 
5.2 Die Verfügung nach Nummer 2 kann während der üblichen Besuchszeiten eingesehen werden 
      Aufgrund Corona bitten wir um telefonische Anmeldung unter 037468/63850 
bei (Bezeichnung, Ort, Straße, Zimmer-Nummer) 
 

der Stadtverwaltung Treuen, Markt 7, 08233 Treuen, im Rathaus Zimmer 24 
 
 
 
6. Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei folgender Behörde 
 
Stadtverwaltung Treuen, Markt 7, Bauamt einzulegen. 
 
 
 
 
      -Siegel- 
 
________________________________ 
                     A. Jedzig 
            Bürgermeisterin 
 

X 

X 

zuständige Behörde: 
                                 Stadt Treuen 
                                 Markt 7 
                                 08233 Treuen 

Ort, Tag: 
                 Treuen, den 08.02.2021 
 

Aktenzeichen: 
                                 305-656.01 
 

Telefon: 
                 037468/6380 

 
Widmung, Umstufung oder Einziehung öffentlicher Straßen 

 
Verfügung              Bekanntmachung 
 

 
1. Straßenbeschreibung 
Bezeichnung der Straße (Name, bisherige Straßenklasse/Hinweis auf Neubau) 
 
BÖW 9 �Weg hinter der Gaststätte Trebatal� in Treuen  
 

Beschreibung des Anfangspunktes (z. B. km) 
 

Einmündung Altmannsgrüner Str./ 
Mahnbrücker Weg 
 

Beschreibung des Endpunktes (z. B. km) 
 

Einmündung Schreiersgrüner Str./ 
Gerberstraße 

Gemeinde 
Stadt Treuen 
 

Landkreis 
Vogtlandkreis 

 
2. Verfügung 
 
2.1 Die unter 1. bezeichnete                                                      neugebaute                                bestehende Straße  
      wird/wurde                       
 
               gewidmet                                                                    aufgestuft                                   abgestuft 
 
               zur            Bundesstraße                          zum            öffentlichen Feld- und Waldweg 
 
                                Staatsstraße                                                beschränkt-öffentlichen Platz 
 
                                Kreisstraße                                                 Eigentümerweg 
      
                                Gemeindeverbindungsstraße 
 
                                Ortsstraße 
 
 
   
                eingezogen                                                                 teilweise eingezogen 

 
2.2. Widmungsbeschränkungen 
 
       entfällt 
 
 
3. Neuer Träger der Straßenbaulast (Sonderbaulast) 
Bezeichnung 
 
       entfällt 
 
 
 
 

          Zutreffendes ankreuzen         oder ausfüllen 

X 
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4. Wirksamwerden 

                           Datum                  
 

Wirksamwerden der Verfügung:                                                   26.02.2021                                      . 
 
Tag der Verkehrsübergabe:                                                        ________________________________ 
  
Tag der Ingebrauchnahme für den neuen Verkehrszweck:        ________________________________ 
 
Tag der Sperrung:                                                                       ________________________________ 
 
 
5. Sonstiges 
 
5.1 Gründe für                                          Widmung                               Widmungsbeschränkung 
 
                Umstufung                                Einziehung                             Teileinziehung 
 
Der Weg mit einer Gesamtlänge von 102 m auf einer Teilfläche des Flurstückes 846 der 
Gemarkung Treuen hat keine Verkehrsbedeutung mehr.  
 
5.2 Die Verfügung nach Nummer 2 kann während der üblichen Besuchszeiten eingesehen werden 
      Aufgrund Corona bitten wir um telefonische Anmeldung unter 037468/63850 
bei (Bezeichnung, Ort, Straße, Zimmer-Nummer) 
 

der Stadtverwaltung Treuen, Markt 7, 08233 Treuen, im Rathaus Zimmer 24 
 
 
 
6. Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei folgender Behörde 
 
Stadtverwaltung Treuen, Markt 7, Bauamt einzulegen. 
 
 
 
 
      -Siegel- 
 
________________________________ 
                     A. Jedzig 
            Bürgermeisterin 
 

X 

Aufforderung zur Bewerbung zu Architektur-, Konstruktions- und Ingenieur-
leistungen

Die Stadt Treuen beabsichtigt die Planungsleistungen für einen Depotbau der Ortsfeuerwehr
Altmannsgrün zu vergeben. Das Depot soll als Anbau an das bestehende Bürgerhaus in Alt-
mannsgrün errichtet werden. 
Interessierte Büros können bis zum 19.03.2021 ihr Interesse schriftlich an die Stadt Treuen
bekunden.
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Öffentliche Bekanntmachungen 
 
 

 

 
 
 

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur  
Sven Thanert 

08529 Plauen, An der Hohle 14 
Tel 03741/45023, Fax 03741/45010 

post@vermessung-thanert.de, www.vermessung-thanert.de 
 

 
Ankündigung eines Grenztermines 

gem. § 19 der Durchführungsverordnung zum Sächsischen Vermessungsgesetz 
 

Die Grenzen folgend aufgeführter Flurstücke sollen durch eine Katastervermessung nach dem 
Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetz vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138, 148), das 
zuletzt durch das Gesetz vom 24. Mai 2019 (SächsGVBl. S. 431) geändert worden ist bestimmt 
werden. Die Grenzbestimmung ist ein Verwaltungsverfahren im Sinne des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes. Die Eigentümer der aufgeführten Flurstücke sind Beteiligte dieses 
Verwaltungsverfahrens. Der Grenztermin ist die im § 28 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
vorgesehene Anhörung Beteiligter zu den entscheidungserheblichen Tatsachen. Dabei wird den 
Beteiligten der ermittelte Grenzverlauf an Ort und Stelle erläutert und vorgewiesen. Im Anschluss 
erhalten Sie im Rahmen des § 16 Abs. 3 Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz 
Gelegenheit, sich zum Grenzverlauf zu äußern. Anlass der Grenzbestimmung ist eine beantragte 
Katastervermessung am Flurstück 1611. Mit der Katastervermessung sollen Flurstücksgrenzen 
erstmalig im Liegenschaftskataster festgelegt und außerdem die Flurstücksgrenze zu diesem 
Flurstück aus dem Liegenschaftskataster in die Örtlichkeit übertragen werden. 
 
In der Gemarkung Treuen (OT Mahnbrück) sind betroffen die Flurstücke: 
 
1611, 1042, 1045e, 1045g und 1028a 
 
Der Grenztermin findet am 11.03.2021 um 14:00 Uhr (Treffpunkt: Mahnbrück 8, 08233 Treuen) 
statt. Beteiligte müssen zum Grenztermin ihren Personalausweis vorlegen. Sie können sich auch 
durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Dieser muss seinen Personalausweis und eine 
unterschriebene schriftliche Vollmacht vorlegen. Ich weise Sie vorsorglich daraufhin, dass auch ohne 
Anwesenheit des Beteiligten oder seines Bevollmächtigten die Flurstücksgrenzen bestimmt werden 
können.  

Für Rückfragen im Vorfeld des Grenztermins stehe ich Ihnen unter der Telefonnummer 03741-45023 
zur Verfügung. 
 
Plauen, den 18.02.21 
 
gez.  Sven Thanert 

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
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Ankündigung eines Grenztermines
gem. § 19 der Durchführungsverordnung zum 
Sächsischen Vermessungsgesetz

Die Grenzen folgend aufgeführter Flurstücke sollen durch
eine Katastervermessung nach dem Sächsischen Vermes-
sungs- und Katastergesetz vom 29. Januar 2008
(SächsGVBl. S. 138, 148), das zuletzt durch das Gesetz vom
24. Mai 2019 (SächsGVBl. S. 431) geändert worden ist be-
stimmt werden. Die Grenzbestimmung ist ein Verwaltungs-
verfahren im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes. Die
Eigentümer der aufgeführten Flurstücke sind Beteiligte die-
ses Verwaltungsverfahrens. Der Grenztermin ist die im § 28
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vorgesehene Anhörung
Beteiligter zu den entscheidungserheblichen Tatsachen.
Dabei wird den Beteiligten der ermittelte Grenzverlauf an Ort
und Stelle erläutert und vorgewiesen. Im Anschluss erhalten
Sie im Rahmen des § 16 Abs. 3 Sächsisches Vermessungs-
und Katastergesetz Gelegenheit, sich zum Grenzverlauf zu
äußern. Anlass der Grenzbestimmung ist eine beantragte
Katastervermessung am Flurstück 1611. Mit der Katas-
tervermessung sollen Flurstücksgrenzen erstmalig im Lie-
genschaftskataster festgelegt und außerdem die
Flurstücksgrenze zu diesem Flurstück aus dem Liegen-
schaftskataster in die Örtlichkeit übertragen werden.

In der Gemarkung Treuen (OT Mahnbrück) sind betroffen die
Flurstücke:

1611, 1042, 1045e, 1045g und 1028a

Der Grenztermin findet am 11.03.2021 um 14:00 Uhr (Treff-
punkt: Mahnbrück 8, 08233 Treuen) statt. Beteiligte müssen
zum Grenztermin ihren Personalausweis vorlegen. Sie kön-
nen sich auch durch einen Bevollmächtigten vertreten las-
sen. Dieser muss seinen Personalausweis und eine
unterschriebene schriftliche Vollmacht vorlegen. Ich weise
Sie vorsorglich daraufhin, dass auch ohne Anwesenheit des
Beteiligten oder seines Bevollmächtigten die Flurstücksgren-
zen bestimmt werden können. 
Für Rückfragen im Vorfeld des Grenztermins stehe ich Ihnen
unter der Telefonnummer 03741-45023 zur Verfügung.

Plauen, den 19.02.21

gez. Sven Thanert
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
Sven Thanert

08529 Plauen, An der Hohle 14
Tel 03741/45023, Fax 03741/45010

post@vermessung-thanert.de, www.vermessung-thanert.de

Öffentliche Bekanntmachungen 
 
 

 

 
 
 

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur  
Sven Thanert 

08529 Plauen, An der Hohle 14 
Tel 03741/45023, Fax 03741/45010 

post@vermessung-thanert.de, www.vermessung-thanert.de 
 

 
Ankündigung eines Grenztermines 

gem. § 19 der Durchführungsverordnung zum Sächsischen Vermessungsgesetz 
 

Die Grenzen folgend aufgeführter Flurstücke sollen durch eine Katastervermessung nach dem 
Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetz vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138, 148), das 
zuletzt durch das Gesetz vom 24. Mai 2019 (SächsGVBl. S. 431) geändert worden ist bestimmt 
werden. Die Grenzbestimmung ist ein Verwaltungsverfahren im Sinne des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes. Die Eigentümer der aufgeführten Flurstücke sind Beteiligte dieses 
Verwaltungsverfahrens. Der Grenztermin ist die im § 28 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
vorgesehene Anhörung Beteiligter zu den entscheidungserheblichen Tatsachen. Dabei wird den 
Beteiligten der ermittelte Grenzverlauf an Ort und Stelle erläutert und vorgewiesen. Im Anschluss 
erhalten Sie im Rahmen des § 16 Abs. 3 Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz 
Gelegenheit, sich zum Grenzverlauf zu äußern. Anlass der Grenzbestimmung ist eine beantragte 
Katastervermessung am Flurstück 1611. Mit der Katastervermessung sollen Flurstücksgrenzen 
erstmalig im Liegenschaftskataster festgelegt und außerdem die Flurstücksgrenze zu diesem 
Flurstück aus dem Liegenschaftskataster in die Örtlichkeit übertragen werden. 
 
In der Gemarkung Treuen (OT Mahnbrück) sind betroffen die Flurstücke: 
 
1611, 1042, 1045e, 1045g und 1028a 
 
Der Grenztermin findet am 11.03.2021 um 14:00 Uhr (Treffpunkt: Mahnbrück 8, 08233 Treuen) 
statt. Beteiligte müssen zum Grenztermin ihren Personalausweis vorlegen. Sie können sich auch 
durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Dieser muss seinen Personalausweis und eine 
unterschriebene schriftliche Vollmacht vorlegen. Ich weise Sie vorsorglich daraufhin, dass auch ohne 
Anwesenheit des Beteiligten oder seines Bevollmächtigten die Flurstücksgrenzen bestimmt werden 
können.  

Für Rückfragen im Vorfeld des Grenztermins stehe ich Ihnen unter der Telefonnummer 03741-45023 
zur Verfügung. 
 
Plauen, den 18.02.21 
 
gez.  Sven Thanert 

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
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Offenlegung von Ergebnissen einer Grenz-
bestimmung und Abmarkung
gem. § 17 der Durchführungsverordnung zum 
Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetz

In der Gemarkung Treuen (OT Mahnbrück) wurde an den
Flurstücken:

1611, 1042, 1045e, 1045g und 1028a

Flurstücksgrenzen durch eine Katastervermessung be-
stimmt und abgemarkt. Allen betroffenen Eigentümern und
Erbbauberechtigten werden die Ergebnisse der Grenzbe-
stimmung und Abmarkung durch Offenlegung bekannt ge-
macht. Die Grundlage meiner Tätigkeit bildet das Gesetz
über das amtliche Vermessungswesen und das Liegen-
schaftskataster im Freistaat Sachsen (Sächsisches Vermes-
sungs- und Katastergesetz – SächsVermKatG) vom 29.
Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138), rechtsbereinigt mit Stand
vom 14. Juli 2013 (SächsGVBl. S. 482). Die Ermächtigung
zur Bekanntgabe von Verwaltungsakten auf diesem Wege
ergibt sich aus § 17 der Verordnung des Sächsischen
Staatsministeriums des Innern zur Durchführung des Säch-
sischen Vermessungs- und Katastergesetzes (Durchfüh-
rungsverordnung zum Sächsischen Vermessungs- und
Katastergesetz – SächsVermKatGDVO) vom 6. Juli 2011
(SächsGVBl. S. 271), die durch die Verordnung vom 31. Ja-
nuar 2018 (SächsGVBl. S. 42) geändert worden ist.
Die Ergebnisse liegen 

vom 12.03.2021 bis zum 12.04.2021,
Montag bis Freitag in der Zeit 

von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
in meinen Geschäftsräumen in Plauen, An der Hohle 14 

zur Einsichtnahme bereit. Gemäß § 17 SächsVermKatGDVO
gelten die Ergebnisse der Grenzbestimmung und Abmar-
kung ab dem 19.04.2021 als bekannt gegeben und werden
damit wirksam. 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen unter der Telefonnummer
03741-45023 zur Verfügung.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die offengelegten Ergebnisse der Grenzbestimmung
und Abmarkung können die betroffenen Eigentümer und
Erbbauberechtigten innerhalb eines Monats nach dem Wirk-
samwerden der Bekanntgabe (19.04.2021) Widerspruch ein-
legen. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift
in meinem Büro, An der Hohle 14, 08529 Plauen oder dem
Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sach-
sen (GeoSN), Olbrichtplatz 3 in 01099 Dresden einzulegen.

Plauen, den 19.02.21

gez. Sven Thanert
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
Sven Thanert

08529 Plauen, An der Hohle 14
Tel 03741/45023, Fax 03741/45010

post@vermessung-thanert.de, www.vermessung-thanert.de
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INFORMATIONEN AUS DER STADT

Neuerwerbung der Stadt- und Schulbibliothek
Treuen, Februar 2021, Teil 2

Belletristik:
Bach, Tabea: Winterliebe auf der Kamelien-Insel (Liebe)
Beer, Alex: Unter Wölfen - Der verborgene Feind (Krimi)
Cornwell, Bernhard: King Arthur - Excalibur (Historischer
Roman)
Deaver, Jeffrey: Der Todbringer (Thriller) 
Jacobi, Ellen: Mordsjubiläum. Mordsüberraschung (Krimi)
Johannson, Lena: Große Fische (Krimi)
Katzenbach, John: Der Bruder (Psychothriller)

Sachliteratur:
Brandenburg
Habeck, Robert: Wer wir sein könnten 
Hermann, Ingolf: Die Deutsch-Deutsche Grenze

Hörspiele: 
Wenn sieben kleine Badehasen quietschfidel ans 
Wasser rasen 
 
Gesellschaftsspiele: 
Scrabble (Familienspiel) 
Tiptoi Dschungel-Olympiade  
 
Konsolenspiele: 
Barbie als Prinzessin der Tierinsel 
 

 
 
 

vorübergehende  
Corona-Öffnungszeiten  
in der Stadtbibliothek  

 

Dienstag: 12 - 19 Uhr 
Donnerstag: 12 - 18 Uhr 

Mittwoch / Freitag: 10 - 16 Uhr 
 

Zusätzlich bieten wir  
bis auf Weiteres unseren  

kontaktlosen Lieferservice an.  
Hierzu können Sie sich per Telefon 

oder Email in der Bibliothek  
informieren.  

 

Ortgies, Lisa: Ich möchte gern in Würde altern, aber doch
nicht jetzt Provence
Verma, Vinod: Abnehmen und schlank bleiben mit Ayurveda

Kinder- und Jugendliteratur:
Baseler, Marja: Das Hotel zum Oberstübchen (ab 7 Jahren)
Boie, Kirsten: Dunkelnacht (ab 10 Jahren)
Brandt, Ina: Eulenzauber - Der goldene Hirsch (ab 8 Jahren)
Bücherhelden 1. Klasse - Die wiolden Freunde - So ein Thea-
ter! (ab 6 Jahre)
Escape Games Kids - Das Pizza-Attentat (ab 9 Jahren)
Feuerwehrmann Sam - Die schönsten Gutenachtgeschich-
ten mit Feuerwehrmann Sam (ab 3 Jahren)
Hoßfeld, Dagmar: Conni & Co - Das Buch zum Film (ab 8
Jahren)
Jugla, Cécile: Experiment Zitrone (ab 5 Jahren)
Lego Ninjaco - Meister der Spiele (ab 5 Jahren)
Littlewood, Kathryn: Die Glücksbäckerei - Die magische Zeit
(ab 10 Jahren)
Reiser, Katja: Zauberfrei für Hermeline (ab 4 Jahren)
Schröder, Patricia: Zicken, Zoff und Zähneknirschen (ab 10
Jahren)
Schütze, Andrea: Das magische Zaubertandem (ab 8 Jah-
ren)
Tiptoi - Die große Wimmelreise der Tiere (ab 4 Jahren)
Walden, Emma: Das Geheimnis um Lakeside (ab 8 Jahren)

Hörbuch:
Hülsmann, Petra: Meistens kommt es anders, wenn man
denkt

Hörspiele:
Lieder und Geschichten zur Guten Nacht
So toll ist mein Papa

Gesellschaftsspiele:
Würfelwürmchen (Kinderspiel)
Tabu - Familien-Edition (Familienspiel)

In der vergangenen Woche erreichte uns folgendes in
Mundart verfasstes Gedicht unseres Landbote-Lesers
Friedemann Pelz, welches sich mit der Corona-Pandemie
beschäftigt.

Nu su e Zeich
Von Neiesalz bis Eich,

des „C 19“ trifft fei arm un‘ reich.
Sogar de ganze Walt is voll dar Seich!

Nu su e Zeich!
Seit fast en Gahr wurn viele Mensch`n bleich.
A  Hartgesottne wer‘n ganz plötzlich weich!

Wer helf ’n könnt‘, der würde reich.
Nu su e Zeich!

Geforscht, gedocktert wird im gesamt‘n Weltenreich.
E  Allheilmitt’l  brächt‘ uns allen des Himmelreich!

När, wu  gibt’s de su wos gleich?
Nu su e Zeich!

Im Netz, im Blatt un in dor Flimmerkist‘
do sieht un hört mor manch’n Mist.

Ich bet‘ ze Gott, des Er uns allen gnädig ist!
Dann wird von Neiesalz bis Eich un übern Teich

un‘ auf dem ganzen Weltenrest ein FREUDENFEST!
© Friedemann Joachim PelzTreuen/V. im Februar 2021
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Fundamentales Werkzeug stellt kostenlos
Daten bereit 
Geoportal mit zwei weiteren Funktionen: Anzeige des
15-km-Radius und Impfzentrums Eich 

Geoportale gibt es mittlerweile an vielen Stellen und Orten
in Deutschland. Und diese in der unterschiedlichsten Art.
„Unseres gibt es als eines der ersten behördlichen im Frei-
staat seit Frühjahr 2011“, blickt Uwe Lang, Amtsleiter für Ka-
taster und Geoinformation im Landratsamt des Vogt-
landkreises zurück. Seitdem erfährt es Jahr für Jahr eine in-
haltliche Erweiterung hinsichtlich Themen und Funktionali-
täten. Schon gut ein Jahr nach dem Start „stand“ schon die
Mehrsprachigkeit. Lediglich der Bezirk Karlsbad in der
Tschechischen Republik, der Projektpartner für die Mehr-
sprachigkeit, war damals zeitgleich online. 
Nun ist eine weitere Funktion hinzugekommen – die der in-
dividuellen Anzeige des 15-km-Radius‘ um den eigenen
Wohnort. Diese Möglichkeit macht es den Vogtländern noch
einfacher, sich räumlich zu orientieren, wenn es um den zu-
gelassenen und mobil erreichbaren Corona-Bewegungsra-
dius geht. Damit erhält eine der wichtigsten Datenbanken
und grafischen Darstellungssysteme im Vogtland eine zu-
sätzliche Aufwertung. Als weiterer Pluspunkt ist ab heute, 3.
Februar 2021 das Impfzentrums Eich im Geoportal verzeich-
net. 

Uwe Lang, Amtsleiter für Kataster und Geoinformation ist für das
Geoportal des Vogtlandkreises verantwortlich. Foto: Landratsamt

Zum Verständnis: Ein Geoportal ist mittlerweile ein ganz fun-
damentales Werkzeug, um dem Bürger, den Institutionen
und Unternehmen wesentliche (Geo-)Fachdaten eines Land-
kreises und darüber hinaus bereitzustellen. Dies kann in ta-
bellarischer, textlicher oder grafischer Form geschehen. Viele
der Informationen haben schließlich einen Raumbezug. Der
Nutzer muss sie irgendwie „verorten“ können. Dabei ist es
egal, ob es sich um einen touristisch, kulturell oder wirt-
schaftlich wichtigen Standort handelt. „Durch die grafische
Visualisierung auf der Webseite bringe ich die Information
natürlich wesentlich besser rüber“, weiß Amtsleiter Uwe
Lang. 

Treuener Landbote 
 
 
 
Fundamentales Werkzeug stellt kostenlos Daten bereit  
Geoportal mit zwei weiteren Funktionen: Anzeige des 15-km-Radius und Impfzentrums 
Eich  
 
Geoportale gibt es mittlerweile an vielen Stellen und Orten in Deutschland. Und diese in der 
unterschiedlichsten Art. „Unseres gibt es als eines der ersten behördlichen im Freistaat seit 
Frühjahr 2011“, blickt Uwe Lang, Amtsleiter für Kataster und Geoinformation im 
Landratsamt des Vogtlandkreises zurück. Seitdem erfährt es Jahr für Jahr eine inhaltliche 
Erweiterung hinsichtlich Themen und Funktionalitäten. Schon gut ein Jahr nach dem Start 
„stand“ schon die Mehrsprachigkeit. Lediglich der Bezirk Karlsbad in der Tschechischen 
Republik, der Projektpartner für die Mehrsprachigkeit, war damals zeitgleich online.  
Nun ist eine weitere Funktion 
hinzugekommen – die der 
individuellen Anzeige des 
15-km-Radius‘ um den 
eigenen Wohnort. Diese 
Möglichkeit macht es den 
Vogtländern noch einfacher, 
sich räumlich zu orientieren, 
wenn es um den 
zugelassenen und mobil 
erreichbaren Corona-
Bewegungsradius geht. 
Damit erhält eine der 
wichtigsten Datenbanken und 
grafischen 
Darstellungssysteme im 
Vogtland eine zusätzliche 
Aufwertung. Als weiterer 
Pluspunkt ist ab heute, 3. 
Februar 2021 das 
Impfzentrums Eich im 
Geoportal verzeichnet.  
Zum Verständnis: Ein Geoportal ist mittlerweile ein ganz fundamentales Werkzeug, um dem 
Bürger, den Institutionen und Unternehmen wesentliche (Geo-)Fachdaten eines Landkreises 
und darüber hinaus bereitzustellen. Dies kann in tabellarischer, textlicher oder grafischer 
Form geschehen. Viele der Informationen haben schließlich einen Raumbezug. Der Nutzer 
muss sie irgendwie „verorten“ können. Dabei ist es egal, ob es sich um einen touristisch, 
kulturell oder wirtschaftlich wichtigen Standort handelt. „Durch die grafische Visualisierung 
auf der Webseite bringe ich die Information natürlich wesentlich besser rüber“, weiß 
Amtsleiter Uwe Lang.  
Ein Geo-Informationssystem wie das vogtländische besteht aus zwei Teilen. Dem 
Sachdatenteil steht immer die grafische Darstellung gegenüber. Auf dieser Basis hat der 
Vogtlandkreis als einer der ersten Landkreise 2014 seine regionalen Bodenrichtwerte grafisch 
darstellen und veröffentlichen können. Somit haben alle Nutzer 7 Tage die Woche und rund 
um die Uhr die Möglichkeit, sich über gesuchte Informationen zu informieren. „Für uns ist 
das System ‚Open Data‘ inhaltliche Verpflichtung. Für die Bürger und die Wirtschaft werden 
Fachdaten jederzeit direkt verfügbar, ja sogar kostenfrei zur Nutzung bereitgestellt. Und das 
wird auch weiter so bleiben“, so der Amtsleiter. „Heutzutage werden private, politische und 
wirtschaftliche Entscheidungen häufig auf Basis von Geofachdaten entschieden. Dabei wird 
geschätzt, dass etwa 80% aller öffentlichen und privaten Entscheidungen einen direkten 
Raumbezug haben. Wir brauchen also möglichst viele dieser Daten und vor allem aktuell. 
Und wenn wir einmal die Daten besitzen, ist es nur ein folgerichtiger Schritt, diese grafisch 
darzustellen. So auch im Fall der gerade gültigen 15-km-Regel im Rahmen der Corona-
Pandemie. Beispiel: Wo darf ich hin, wenn ich dort oder dort wohne?“, erklärt Uwe Lang.  

Ein Geo-Informationssystem wie das vogtländische besteht
aus zwei Teilen. Dem Sachdatenteil steht immer die grafi-
sche Darstellung gegenüber. Auf dieser Basis hat der Vogt-
landkreis als einer der ersten Landkreise 2014 seine
regionalen Bodenrichtwerte grafisch darstellen und veröf-
fentlichen können. Somit haben alle Nutzer 7 Tage die
Woche und rund um die Uhr die Möglichkeit, sich über ge-
suchte Informationen zu informieren. „Für uns ist das System
‚Open Data‘ inhaltliche Verpflichtung. Für die Bürger und die
Wirtschaft werden Fachdaten jederzeit direkt verfügbar, ja
sogar kostenfrei zur Nutzung bereitgestellt. Und das wird
auch weiter so bleiben“, so der Amtsleiter. „Heutzutage wer-
den private, politische und wirtschaftliche Entscheidungen
häufig auf Basis von Geofachdaten entschieden. Dabei wird
geschätzt, dass etwa 80% aller öffentlichen und privaten
Entscheidungen einen direkten Raumbezug haben. Wir
brauchen also möglichst viele dieser Daten und vor allem
aktuell. Und wenn wir einmal die Daten besitzen, ist es nur
ein folgerichtiger Schritt, diese grafisch darzustellen. So
auch im Fall der gerade gültigen 15-km-Regel im Rahmen
der Corona-Pandemie. Beispiel: Wo darf ich hin, wenn ich
dort oder dort wohne?“, erklärt Uwe Lang. 
Dass dieses Angebot einen immensen Zuspruch erfährt, be-
weisen die durchschnittlich mehr als 200.000 Zugriffe im
Quartal. Tendenz steigend. Dabei reicht die Spanne der Nut-
zer von Fachleuten aus dem Bereich Umwelt und Natur-
schutz, Verkehrsrecht, Tourismus bis hin zum Gesund-
heitsbereich. Hier ist beispielsweise der Pflegemonitor ein
Profiteur des Geoportals. 
„Wenn man bedenkt, was wir erreicht und wie wenige Leute
daran gearbeitet haben, so ist das Geoportal ein riesiger Er-
folg. Schließlich sind es nur drei Mitarbeiter, an den Daten-
banken agieren. Sie sind es auch, die unsere zentrale
Datenhaltung über die unterschiedlichsten Schnittstellen zu
anderen Datenbanken befüllen. Von dort kommen die ergän-
zenden Daten, die dann in das Geoportal des Vogtlandkrei-
ses einfließen. 
Betrachtet man die Kostenseite, so wäre das System ohne
die insgesamt rund 60.000 Euro aus dem europäischen
Clara-II und III-Fonds undenkbar gewesen. Eine Summe, die
sich für die Gemeinschaft absolut rechnet“, so Uwe Lang.
Über die Fachleute, die hinter der Pflege und Weiterentwick-
lung des Geoportales stecken, schwärmt der Amtsleiter
ohne Wenn und Aber. „Das sind Kollegen, die mit Herzblut
am Werk sind und allesamt aus dem Vermessungsbereich
kommen“, so Uwe Lang. 
Sachbearbeiter Hans-Jürgen Arndt (GIS/Geoverfahren) er-
gänzt: „Da wir kreativ und mit vielen Denk- und Handlungs-
freiräumen arbeiten können, ist es ein so gelungenes Werk
geworden. Wir können unsere Gedanken und Ideen weitest-
gehend frei umsetzen. Das fördert unser enorm gutes Ar-
beitsklima.“ 
Und wenn jeden Tag mehr Nutzer das Geoportal für ihre
Zwecke entdecken, dann wäre das das schönste Danke-
schön für mich, meine Mitarbeiter und die Initiative des Vogt-
landkreises, so Uwe Lang. 

Geoportal Vogtlandkreis:
https://geoportal.vogtlandkreis.de

Dass dieses Angebot einen immensen Zuspruch erfährt, beweisen die durchschnittlich mehr 
als 200.000 Zugriffe im Quartal. Tendenz steigend. Dabei reicht die Spanne der Nutzer von 
Fachleuten aus dem Bereich Umwelt und Naturschutz, Verkehrsrecht, Tourismus bis hin zum 
Gesundheitsbereich. Hier ist beispielsweise der Pflegemonitor ein Profiteur des Geoportals.  
„Wenn man bedenkt, was wir erreicht und wie wenige Leute daran gearbeitet haben, so ist das 
Geoportal ein riesiger Erfolg. Schließlich sind es nur drei Mitarbeiter, an den Datenbanken 
agieren. Sie sind es auch, die unsere zentrale Datenhaltung über die unterschiedlichsten 
Schnittstellen zu anderen Datenbanken befüllen. Von dort kommen die ergänzenden Daten, 
die dann in das Geoportal des Vogtlandkreises einfließen.  
Betrachtet man die Kostenseite, so wäre das System ohne die insgesamt rund 60.000 Euro aus 
dem europäischen Clara-II und III-Fonds undenkbar gewesen. Eine Summe, die sich für die 
Gemeinschaft absolut rechnet“, so Uwe Lang. Über die Fachleute, die hinter der Pflege und 
Weiterentwicklung des Geoportales stecken, schwärmt der Amtsleiter ohne Wenn und Aber. 
„Das sind Kollegen, die mit Herzblut am Werk sind und allesamt aus dem 
Vermessungsbereich kommen“, so Uwe Lang.  
Sachbearbeiter Hans-Jürgen Arndt (GIS/Geoverfahren) ergänzt: „Da wir kreativ und mit 
vielen Denk- und Handlungsfreiräumen arbeiten können, ist es ein so gelungenes Werk 
geworden. Wir können unsere Gedanken und Ideen weitestgehend frei umsetzen. Das fördert 
unser enorm gutes Arbeitsklima.“  
Und wenn jeden Tag mehr Nutzer das Geoportal für ihre Zwecke entdecken, dann wäre das 
das schönste Dankeschön für mich, meine Mitarbeiter und die Initiative des Vogtlandkreises, 
so Uwe Lang.  
 
 
Geoportal Vogtlandkreis: https://geoportal.vogtlandkreis.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Darf Ihr Kaminofen weiter betrieben werden?- Bundes-Immissionsschutz-Verordnung 
tritt in Kraft  
 
Feinstaub ist derzeit besonders in Bezug auf Diesel und Fahrverbote ein Thema. Dabei wird 
der meiste Feinstaub abseits der Straße in die Luft geblasen, wenn in den Wohngebieten die 
Heizungen hochgefahren werden.  
Im Zeitraum von 1985 bis 1994 errichtete Kaminöfen sowie weitere Typen von 
Einzelraumfeuerstätten für feste 
Brennstoffe unterliegen den 
sogenannten Übergangsregeln der 
Kleinfeuerungsanlagenverordnung 
(§ 26, Erste Bundes-
Immissionsschutz-Verordnung (1. 
BImSchV)).  
Seit Januar 2021 dürfen sie nur 
weiterbetrieben werden, sofern sie 
die strengeren Anforderungen an 
Feinstaub- und Kohlenmonoxid-
Emissionen erfüllen. Für 
Einzelraumfeuerungsanlagen für 
feste Brennstoffe, wie Kachelöfen, 
Kaminöfen und Heizkamine, die vor 
dem 31.12.1994 errichtet wurden, 

DAS LANDRATSAMT INFORMIERT
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KIRCHEN-NACHRICHTEN

Gottesdienste und Veranstaltungen

Ev.-luth. Kirche 
Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Internetseite www.kirche-treuen.de

Sonntag, 28. Februar
10:00 Uhr Gottesdienst 

Sonntag, 7. März
10.00 Uhr Gottesdienst

Ev.-method. Kirche
Es finden aktuell keine 
Gottesdienste statt.

Landeskirchliche Gemeinschaft
Sonntag, 28. Februar 
19:30 Uhr Gemeinschaftsstunde

Herzfabrik – Kirche fürs Vogtland
Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Internetseite www.herzfabrik-kir-
che.de

Sonntag, 28. Februar
10:00 Uhr Gottesdienst

Treuener Landbote 
 

Gottesdienste und Veranstaltungen 
 
Ev.-luth. Kirche  
Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Internetseite www.kirche-treuen.de 
 
Sonntag, 28. Februar 
10:00 Uhr Gottesdienst  
 
Sonntag, 7. März 
10.00 Uhr Gottesdienst 
 
Ev.-method. Kirche 
 
Es finden aktuell keine Gottesdienste statt. 
 
Landeskirchliche Gemeinschaft 
 
Sonntag, 28. Februar  
19:30 Uhr Gemeinschaftsstunde 
 
Herzfabrik – Kirche fürs Vogtland 
Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Internetseite www.herzfabrik-kirche.de 
 
Sonntag, 28. Februar 
10:00 Uhr Gottesdienst 
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Königstr. 19, 08233 Treuen
Tel. +49 37468 76 48-0
Fax +49 37468 76 48-55
statik@forner.org, www.forner.org

25 Jahre Kompetenz
1800 Projekte

Tragwerksplanung
Statik
Bauphysik
Energieausweise
Gutachten
Gesamtplanung

LB 4 -25.2. _Layout 1  23.02.21  11:20  Seite 15



16 AUSGABE NUMMER 04 • 25. FEBRUAR 2021

Hannemann

Königstraße 11 • 08233 Treuen
Dem Leben einen würdigen Abschluss geben. 
Auf Wunsch persönliche Beratung bei Ihnen zu Hause. 

Wenn der Mensch den Menschen
braucht, dann sind wir für Sie da. 

Wir stehen Ihnen in den schweren Stunden des Lebens und 
Sterbens zur Seite, mit ehrlichen Worten, helfenden Händen und
einem fairen Preis.  Mit uns gestalten Sie den letzten Weg Ihres ver-
storbenen Angehörigen angemessen und würdevoll, wir begleiten
Sie in der Trauerzeit und wir unterstützen Sie bei allen notwendigen 
Entscheidungen.  Ihre Fragen beantworten wir gerne jederzeit 
persönlich, nicht nur bei der Anmeldung eines Trauerfalls.  Denn
wird sind für Sie da, wenn der Mensch den Menschen braucht. 

BESTATTUNGEN
Ansprechpartner: Chessy Kölbel 

Tag und Nacht
Telefon: 03 74 68/68 84 65 oder 01 76/61 07 09 56

Verkaufe 8.800 m2 Gartengrundstück 
mit Stallung,  kleiner Scheune und 

großer Garage in Auerbach.

Tel. 037468/80511 (erreichbar ab 20 Uhr)

Generationenwechsel bei Taxi Arne
Das traditionelle Familienunternehmen aus Treuen

Der ländliche Raum ist auf diejenigen angewiesen, die
immer schon die Region gestärkt haben. Das gilt ge-
rade in der jetzigen Zeit mehr denn je. Meine Familie
ist und war seit Jahren ein zuverlässiger Partner,
wenn es um Kranken- und Besorgungsfahrten aller
Art geht. Ich persönlich kann leider aus gesundheit-
lichen Gründen kein Taxi mehr fahren, aber es ist wei-
terhin mein Taxiunternehmen, in Mitverantwortung
meiner Tochter Aline Reus.

Leider gibt es überall Nutznießer. So wie derzeit auch
ein Rodewischer Taxiunternehmen, welches behaup-
tet „Taxi Arne“ zu sein. Aktuell findet sich sogar un-
erlaubte Werbung von diesem Unternehmen in
Treuener Briefkästen. Mir ist es ein Anliegen, Sie da-
rauf hinzuweisen, dass Taxi Paul NICHT mein Nach-
folger ist und auch nicht mit uns zusammen arbeitet.
Als ein alt eingesessenes Treuener Taxiunternehmen
wollen wir traditionell auch zukünftig für unsere Fahr-
gäste mit Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Freund-
lichkeit überzeugen. 

Schenken Sie mir bitte weiter Ihr Vertrauen 
und rufen Sie TAXIArne in Treuen 

unter 5422 an.

Ich und mein Taxiteam freuen sich sehr, 
denn nur wer regional unterstützt, 
kann sich auf ein Wort verlassen –
und wir fahren sie gerne. 

Bleibt gesund, euer Arne und Familie

4. März 2021

Anzeigenannahmeschluss
für die nächste Ausgabe

HAUSTECHNIK
Sanitär • Heizung • Bedachung

Bäder zum Wohlfühlen finden Sie bei

Montag – Freitag  von 9.00 bis 19.00 Uhr
Samstag   von 9.00 bis 13.00 Uhr

Schleiz, Industriestraße 7, 
07907 Schleiz
Tel.  03663/4843-0

Treuen, Gewerbestraße 5, 
08233 Treuen
Tel.  037468/633-0

H.-Heine-Str. 16 · 08233 Treuen
Tel. 037468/2531
www.autohaus-treuen.de

Freie Kfz-Meisterwerkstatt
Reparatur und Wartung, Reifen-Klimaanlagenservice

TÜV/AU, Kostenloser Ersatzwagen
Verkauf von EU-Fahrzeugen

sowie Jahres- und Gebrauchtwagen 

LB 4 -25.2. _Layout 1  23.02.21  11:20  Seite 16




